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FVE Fremdenverkehrsrechtliche Entscheidungen — Ein internatio-
nales Archiv, herausgegeben von Dr. Heinz Klat t . 

Bände 1 - 10 (1965 - 1978) zi t iert nach Band und Nummer der 
Entscheidungen. 
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Einleitung 

Vertaner Urlaub ist ein Stichwort, das sich in den Sachverzeichnissen 
der juristischen Fachzeitschriften seit etwa zwanzig Jahren regelmäßig 
findet. Verwiesen w i rd auf eine Unzahl von Urteilen aller Instanzen 
und auf nicht viel weniger Stellungnahmen seitens der Literatur. 
Korrespondierend dazu fand eine Diskussion in der Öffentlichkeit  statt, 
die ihren Höhepunkt im Anschluß an das berühmt-berüchtigte Frank-
furter  Behinderten-Urteil 1 erreichte. Wurde hier jedoch erstmals deut-
lich, daß das „Anrecht" eines jeden Reisenden auf einen ungetrübten 
Urlaub nicht unbeschränkt Geltung beanspruchen kann, so ging es im 
allgemeinen um die Frage, ob und in welchem Umfang Schadensersatz 
verlangt werden kann, wenn ein Urlaub nicht so verläuft  wie er-
wartet. Dies ist die eine Seite, die mehr juristisch-dogmatische Fragen 
aufwirft.  Auf der anderen Seite steht das Problem der Durchsetzbar-
keit solcher Ansprüche gegenüber den Reiseveranstaltern, das dem 
Gebiet des Verbraucherschutzes zuzurechnen ist. Unser Hauptaugen-
merk gi l t den dogmatischen Fragen, die im Falle des Reiserechts durch 
Maßnahmen im Zuge des Verbraucherschutzes noch Auftr ieb bekom-
men haben. 

Seit den sechziger Jahren hat der Pauschalreisetourismus einen 
enormen Aufschwung erlebt. Die Reise-Industrie entstand. Das Ver-
hältnis der Kunden zu den Veranstaltern, deren Leistungen oft zu be-
rechtigten Klagen Anlaß gaben, war durch Allgemeine Reisebedingun-
gen bestimmt, die die Durchsetzung von Ersatzansprüchen der Reisen-
den erschwerten. Auf Grund der schwachen Stellung der Urlauber er-
wachten zu Beginn der siebziger Jahre Bestrebungen, deren Position 
gegenüber den Veranstaltern zu festigen. Die Reformwelle der sozial-
liberalen Koalit ion erfaßte auch das Reiseveranstaltungsrecht. Nach 
einem langen Gesetzgebungsverfahren  traten am 1. Oktober 1979 als 
Ergänzung des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vorschriften  des Reise-
vertragsgesetzes in Kraft.  Unter den neu eingeführten §§ 651 a - k ragt 
neben der Schlußbestimmung, die das Reisevertragsrecht zugunsten des 
Reisenden zwingend macht und damit erst den eigentlichen Verbrau-
cherschutz bringt, die Vorschrift  des § 651 f Abs. 2 heraus. Die dort ge-
troffene  Regelung, deren dogmatische Einordnung bisher nicht gelun-
gen ist, gibt Anlaß zu der vorliegenden Arbeit. 

i L G Frankfur t  NJW 1980, 1169, 
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Nach § 651 f Abs. 2 erhält der Reisende bei Vereitelung oder erheb-
licher Beeinträchtigung der Reise auch wegen der nutzlos aufgewende-
ten Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld. Unter den 
gleichen Voraussetzungen hatte die Rechtsprechung schon vorher ent-
schieden, daß als Schadensersatz auch derjenige Betrag zu zahlen sei, 
den der — erwerbstätige — Reisende aufwenden müsse, um sich zu-
sätzliche unbezahlte Urlaubstage für eine Nachholreise zu beschaffen. 2 

Die Frage nach der Ersatzfähigkeit  des Schadens, den die Rechtspre-
chung und die Verfasser  des Reisevertragsgesetzes im Auge hatten und 
der auch als „entgangener Reisegenuß", „vergällte Urlaubsfreude"  oder 
„vertane Urlaubszeit" bezeichnet wird, fäl l t i n den Grenzbereich von 
materiellem und immateriellem Schaden, der dem BGB wegen §253 
immanent ist. Ein verdorbener Urlaub läßt den erhofften Genuß ver-
missen und führt  zu Ärger und Verdruß. So gesehen liegt der Gedanke 
an einen immateriellen Schaden nahe. Denkt man hingegen an die für 
den Urlaub aufgewendeten Geldmittel und darüber hinaus an die in-
vestierte Zeit, kommt ein materieller Schaden in Betracht. Hinein-
spielen kann ferner  die Überlegung, welche schadensmäßigen Auswir-
kungen es hat, unerholt aus dem Urlaub zurückzukehren. 

Dies vor Augen ergeben sich zwei Einordnungsmöglichkeiten der 
neuen Vorschrift  wie von selber: w i l l § 651 f Abs. 2 einen materiellen 
Schaden ersetzen, handelt es sich um eine bloße Verdeutlichungsvor-
schrift;  geht es um den Ersatz eines Nichtvermögensschadens, dann hat 
das Reisevertragsgesetz eine dritte Ausnahme — neben § 847 und 
§ 1300 — vom Prinzip des § 253 ins BGB eingebracht. Leider ist die 
Aufgabe schwieriger als die „Wahl" zwischen diesen beiden Möglich-
keiten, denn die Grundlage, auf der sie stattfinden müßte, ist nicht trag-
fähig: die Grenze zwischen materiellem und immateriellem Schaden 
liegt nicht fest, es herrscht heillose Verwirrung. 

Außer der damit angesprochenen Grundproblematik w i r f t § 651 f 
Abs. 2 als weitere Frage auf, was für solche Urlaubsschäden gilt, für die 
nicht nach den reisevertraglichen Vorschriften  gehaftet wird. Nach sei-
ner systematischen Stellung setzt § 651 f Abs. 2 das Vorliegen eines 
Reisevertrages voraus; ein Urlaub kann aber auch dadurch verdorben 
werden, daß der Reisewillige kurz vor Beginn, während oder unmittel-
bar nach der Reise verletzt wird. Wer mi t dem Auto i n Urlaub fahren 
wi l l , kann einen Urlaubsschaden dadurch erleiden, daß am Tag vor der 
Abreise sein Fahrzeug bei einem Unfal l beschädigt w i rd und er erst 
einige Tage später die Reise antreten kann. I n den Bereich der Urlaubs-
schäden gehört ferner  der Fall, daß eine Taucherausrüstung für den 

2 Vgl. insbesondere BGHZ 63, 98 — Rumänienreise. 
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Urlaub gekauft oder gemietet wird, der Urlaub aber ausfällt. Die Ur-
laubsproblematik ist also umfänglicher,  als der Einstieg über § 651 f 
Abs. 2 erwarten läßt. Nicht erst bei der nutzlos aufgewendeten Urlaubs-
zeit beginnen die Probleme, sondern schon da, wo es um die Geldauf-
wendungen für eine bestimmte Urlaubsgestaltung geht, die sich auf 
Grund eines haftbar machenden Ereignisses nicht realisiert. 

Zwei Problemkreise werden daher im Vordergrund stehen müssen: 
der Schaden, der mi t vertaner Urlaubszeit umschrieben wird, und die 
allgemeine Frage nach der Ersatzfähigkeit  nutzlos gewordener Auf-
wendungen. Für beide bietet die Rechtsprechung zum Thema „ver-
dorbener Urlaub" reiches Anschauungsmaterial; die Durchsicht fördert 
allerdings eine bemerkenswerte Unsicherheit in der rechtlichen Behand-
lung zutage. Diese zu beheben, stellt sich die vorliegende Arbeit zur 
Aufgabe. 

Sie beginnt mit einer Darstellung der Rechtsprechung, wie sie die 
ersten Fälle der neuen Materie gelöst hat, später tiefer i n die Proble-
matik eingedrungen ist, andere Lösungen gefunden oder vorhandene 
verfeinert  hat, sich aber dennoch bis heute nicht für alle Fallkonstella-
tionen auf eine einheitliche Linie hat verständigen können. Im Anschluß 
an die Rechtsprechungsentwicklung werden die Lösungsvorschläge der 
Literatur vorgestellt. Trotz einer Fülle von Gedanken — dies sei vor-
weggenommen — hat auch sie keine Klarheit in die Urlaubsschaden-
Problematik gebracht. Die einzelnen Vorschläge weichen stark vonein-
ander ab — nicht nur in der Begründung, sondern vor allem in den Er-
gebnissen. Der Versuch einer systematischen Erfassung der im Zusam-
menhang mit verdorbenem Urlaub auftretenden Einzelprobleme ist bis-
her nicht unternommen worden. 

Der zweite Teil w i l l dies nachholen. Er stellt sich zunächst die Frage, 
wie der Pauschalreisende bei mangelhafter Reise sein Geld zurückbe-
kommen kann. Anschließend nimmt die Problematik der nutzlos auf-
gewendeten Urlaubszeit breiten Raum ein. Was w i l l § 651 f Abs. 2 er-
setzen? Worin liegt der über die Rückzahlung des Entgeltes hinaus zu 
ersetzende Schaden? In derselben Reihenfolge wenden w i r uns den 
Schadensfragen bei deliktischer Anspruchsgrundlage zu. Wie steht es 
hier um den Ersatz nutzlosen Geld- und Zeitaufwandes? In zwei Nach-
trägen gehen w i r schließlich auf die Problematik ein, die sich mi t dem 
bereits erwähnten Stichwort „Taucherausrüstung" verbindet, sowie auf 
die Frage der analogen Anwendbarkeit von § 651 f Abs. 2 auf solche 
Urlaubsverträge, die nicht dem Reisevertragsrecht unterfallen. 

2 W. Müller 


